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Teil 1

Einleitung*

§ 1 Einführung

Das europäische Wettbewerbsrecht schützt den freien Wettbewerb vor Verfäl-
schungen.1 Freier Wettbewerb beruht maßgeblich auf der freien Entfaltung unter-
nehmerischer Tätigkeit.

Im Teilbereich des Kartellrechts wird der freie Wettbewerb überwiegend von
Konzernen2 bedroht. Zwar werden die wettbewerbswidrigen Absprachen von
einzelnen Gesellschaften getroffen und umgesetzt. Tatsächlich stehen diese jedoch
meist in rechtlichen und wirtschaftlichen Beziehungen zu zahlreichen anderen
Gesellschaften eines Konzerns. Die von der EuropäischenKommission geahndeten
Kartelle betreffen nahezu jeden Lebensbereich. Aufgedeckt wurden Absprachen
über Lebensmittel,3 TV- und Computer-Bildschirme,4 Zinsderivate,5 Vitamine,6

* Alle verwendeten Internetquellen waren bei Abgabe der Arbeit an den Verlag am 15. Juli
2018 abrufbar.

Nachfolgend werden Entscheidungen und Beschlüsse der Kommission einheitlich als
Entscheidungen bezeichnet, auch wenn diese Rechtshandlungen seit demVertrag von Lissabon
als Beschlüsse bezeichnet werden, vgl. Art. 288 Abs. 4 AEUV und Art. 249 Abs. 5 EG. Die
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den
Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABl. EG 2003 Nr. L 1/1
(Kartellverfahrensordnung) ist bislang nicht angepasst worden, sodass in dem Zusammenhang
mit dem Erlass von Geldbußen die Rechtshandlungen der Kommission weiterhin als „Ent-
scheidung“ bezeichnet werden. Sofern es sich bei diesen einheitlich als KOME zitierten
Entscheidungen um unveröffentlichte Informationsversionen handelt, sind diese unter Angabe
der Fallnummer sämtlich unter www.ec.europa.eu/competition abrufbar.

1 Vgl. ursprünglich im Katalog der Tätigkeiten der Gemeinschaft (Art. 3 Abs. 1 lit. g EG),
nunmehr seit Inkrafttreten desVertrags vonLissabon als Protokoll Nr. 27 über denBinnenmarkt
und den Wettbewerb dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union beigefügt.

2 Die im Nachfolgenden verwendeten Begriffe „Konzern“, „Konzerngesellschaften“ bzw.
„konzernierte Gesellschaften“ sind nicht im Sinne des § 18 AktG zu verstehen. Sie werden
untechnisch für wirtschaftlich verbundene Rechtsträger und entsprechende Zusammenschlüsse
verwendet, da im Unionsrecht und speziell im Wettbewerbsrecht keine eindeutige Definition
und Abgrenzung der Begriffe existiert.

3 KOME v. 27.11.2013, C(2013) 8286 final, AT.39633 – Garnelen; KOME v. 25.06.2014,
C(2014) 4227 final, AT.39965 – Mushrooms.

4 KOME v. 5.12.2012, C(2012) 8839 final, AT.39437 – TV and computer monitor tubes.
5 KOME v. 21.10.2014, C(2014) 7605, AT.39924 – Swiss Franc interest rate derivatives.

www.ec.europa.eu/competition
www.ec.europa.eu/competition
www.ec.europa.eu/competition
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Tierfutter,7 Polyurethanschaum8 und Stahl-Strahlmittel9. In den in der deutschen
Presse als „Aufzugskartell“ bekannt gewordenen Absprachen teilten verschiedene
Tochtergesellschaften diverser Konzerne jeweils in Deutschland, Holland, Belgien
und Luxemburg unter anderem den Absatz und Einbau von Aufzügen und Fahr-
treppen über einen Zeitraum von bis zu acht Jahren untereinander auf.10

Derart weitreichende Kartelle kommen erst aufgrund der Marktmacht des Ge-
samtkonzerns zustande; es entsteht ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden. Nach
einer Studie der OECD betrafen diewettbewerbswidrigenAbsprachen teilweise über
50 % des gesamten Handels und führten zu einer durchschnittlichen Erhöhung der
Preise um 15 % bis 20 %.11 Von den Gewinnen und Vorteilen aus dem Wettbe-
werbsverstoß profitieren nicht nur der Kartellant, sondern auch die übrigen kon-
zernzugehörigen Gesellschaften.

Aus wirtschaftlicher Perspektive erscheinen Konzerne regelmäßig als Einheit.
Entsprechend wird der Konzern in den Wirtschaftswissenschaften oftmals als ein
einheitlichesUnternehmen betrachtet.12 In der Rechtswissenschaft hingegen liegt der
Akzent traditionell auf der rechtlichen Selbstständigkeit der einzelnen Konzernge-
sellschaften.13 Wird jede Gesellschaft als rechtlich selbstständige juristische Person
für den von ihr begangenen Verstoß sanktioniert, bleibt die Sanktion wirtschaftlich
betrachtet jedoch regelmäßig weit hinter dem Ausmaß des Schadens zurück, den die
Gesellschaften in ihrer Gesamtheit als Konzern verursacht haben. Aus der Per-
spektive des Unternehmensverbunds überwiegen die wirtschaftlichen Vorteile der
Absprache die Sanktion. Der Sanktionszweck der Wettbewerbsregeln wird nicht
erreicht.

Die Herausforderung bei der wirksamen Durchsetzung des Wettbewerbsrechts
liegt mithin darin, die Verbindungen zwischen den rechtlich selbstständigen Ge-
sellschaften zu berücksichtigen, sodass kein Sanktionsdefizit entsteht.

Die Unionsorgane begegnen dieser Problematik mit einem funktionalen Ver-
ständnis des Unternehmens. Adressat der europäischen Wettbewerbsregeln und

6 KOME v. 22.11.2001, C(2001) 3695, L:2003:006:TOC – Vitamine.
7 KOME v. 20.07.2010, C(2010) 5004, AT.38866 – Animal Feed Phosphates.
8 KOME v. 29.01.2014, C(2014) 238 final, AT.39801 – Polyurethane Foam.
9 KOME v. 2.12.2014, C(2014) 2074 final, AT.39792 – Steel abrasives.
10 KOME v. 21.02.2007, C(2007) 512 final, AT.38823 – Elevators and Escalators.
11 Der tatsächliche wirtschaftliche Schaden eines Kartells lässt sich nur schwer ermitteln

und genau beziffern. Genaue Zahlen der Europäischen Kommission liegen nicht vor. Ent-
sprechend kann die Studie der OECDnur beispielhaft herangezogenwerden. Die Untersuchung
der OECD betraf neben europäischen Kartellen auch solche aus weiteren OECD-Mitglied-
staaten, die sich an der Umfrage beteiligten, vgl. OECD Studie v. 09.04.2002, abrufbar unter
http://www.oecd.org/competition/cartels/2081831.pdf.

12 Emmerich, in: Emmerich/Habersack, Aktien- und GmbH-Konzernrecht, 8. Aufl. 2016,
§ 18 AktG Rn. 5.

13 Emmerich, in: Emmerich/Habersack, Aktien- und GmbH-Konzernrecht, 8. Aufl. 2016,
§ 18 AktG Rn. 6.
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zentraler Begriff in der Praxis des EuGH, des EuG und der Kommission ist das
„Unternehmen“ in Art. 101 Abs. 1 AEUV. Dieser Begriff wird extensiv ausgelegt;
verschiedene Konzerngesellschaften werden als „wirtschaftliche Einheit“ zu einem
einzigen „Unternehmen“ zusammengefasst. Eine solche Zusammenfassung erfolgt
zum einen, wenn sämtliche Gesellschaften an demVerstoß zusammengewirkt haben.
In einer Vielzahl von Fällen wird jedoch die handelnde14 Gesellschaft mit ihrer
gesellschaftsrechtlichen Obergesellschaft zu einemUnternehmen zusammengefasst,
ohne dass letztere an den Verstößen mitgewirkt hat oder von diesen Kenntnis hatte.
Dieses aus mehreren Rechtsträgern bestehende „Unternehmen“ – die wirtschaftliche
Einheit – verstößt gegen die Wettbewerbsregeln. Da sich die Geldbußen an dem
Jahresumsatz des zuwiderhandelnden Unternehmens orientieren, führt die extensive
Auslegung zu einer empfindlichen Erhöhung der Sanktionen.15 In der Folge sind die
verhängten Geldbußen in den letzten Jahren erheblich gestiegen und haben ihren
vorläufigen Zenit in dem Verfahren Trucks erreicht. Dort wurden gegen vier Un-
ternehmen Geldbußen in Höhe von insgesamt 2,9 Milliarden Euro verhängt.16 Tat-
sächliche Schuldner dieser Geldbuße sind wiederum die einzelnen Rechtsträger; die
Rechtsträger werden „stellvertretend“ für das „Unternehmen“ als Bußgeldschuldner
herangezogen. Im Ergebnis haften daher auch rein tatsächlich unbeteiligte Kon-
zerngesellschaften für Wettbewerbsverstöße, die von Mitarbeitern anderer Rechts-
träger desselben Unternehmens begangen worden sind.

§ 2 Zentrale Fragestellung und Untersuchungsgegenstand

Der freie Wettbewerb in Europa wird nicht allein durch die Unionsorgane ge-
wahrt. Mit Inkrafttreten der Kartellverfahrensordnung (VO Nr. 1/200317) am 1. Mai
2004 ist die Durchsetzung des Kartellrechts dezentralisiert worden. In Deutschland
ahndet auch das Bundeskartellamt Verstöße gegen Art. 101 AEUV. Bereits 2001
hatte der EuGH in der Entscheidung Courage zudem aus Art. 101 Abs. 1 AEUVein
subjektives Recht auf Schadensersatz desjenigen abgeleitet, der durch einen Wett-
bewerbsverstoß geschädigt worden ist.18 Neben das public enforcement des Art. 101

14 Im Nachfolgenden wird die Formulierung „handelnde Gesellschaft“ aus rein sprachli-
chen Gründen für die Anstellungskörperschaft verwendet, deren Mitarbeiter die wettbe-
werbswidrigen Handlungen begangen haben.

15 Vgl. Art. 23 Abs. 2 Unterabs. 2 VO Nr. 1/2003.
16 KOMEv. 19.07.2016, C(2016) 4673 final, AT.39824 –Trucks. Vgl. auch die Statistik der

höchsten durch die Kommission verhängten Kartellgeldbußen, abrufbar unter http://ec.europa.
eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf.

17 Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in
den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegtenWettbewerbsregeln, ABl. EG 2003 Nr. L 1/
1.

18 EuGH, Urt. v. 20.09.2001, Rs. C-453/99, ECLI:EU:C:2001:465 – Courage und Crehan,
Rn. 26.
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